
Viel zu oft beispielweise wird der
zukünftige Praxisstandort kei-
ner gründlichen Standortana-

lyse unterzogen. Doch das frühzeitige
Erstellen eines medizinischen Konzep-
tes ist notwendig, um die Nachfrage und
Konkurrenzsituation zu kalkulieren. Da-
raus ergibt sich das Praxiskonzept, wel-
ches das medizinische, technische und
betriebswirtschaftliche Konzept in sich
vereint. Das Praxiskonzept bildet also
die Grundlage zur Berechnung der dafür
notwendigen Darlehenshöhe im Inves-
titionsplan. Für das Bankexposé werden
schließlich das Darlehens- und Absiche-
rungskonzept sowie das Unterneh-
menskonzept zusammengeführt. 

Bei einer Praxisübernahme müssen sich
zukünftige Unternehmer mit vielen
neuen Themenfeldern auseinanderset-
zen. Dazu gehört auch die intensive Be-
schäftigung mit nichtmedizinischen
Aufgabenstellungen. Es ist daher sinn-
voll, sich frühzeitig einen fachkundigen
Berater zu suchen, der in der Existenz-
gründerphase Orientierung schaffen
kann und den Weg als Lotse begleitet. 

Erstellung eines Bankexposés
Praxisübernahmen/Praxisgründungen
werden in aller Regel finanziert. In die-

ser Finanzierung zu berücksichtigen
sind nicht nur die Investitionssumme
(wie Kosten für technische Ausstat-
tung, Umbau etc.), sondern auch die ge-
setzliche Mehrwertsteuer von 19 Pro-
zent sowie alle anfallenden Nebenkos-
ten. Um beste Darlehenskonditionen zu
verhandeln, ist ein aussagekräftiges
Bank exposé notwendig. Dessen Zusam-
menstellung umfasst das Niederlas-
sungskonzept, einen Lebenslauf, eine
Ver mögensaufstellung, eine Selbstaus-
kunft, die betriebswirtschaftlichen

Zahlen der zu übernehmenden Praxis,
vorhandene Fortbildungsnachweise,
die Approbation, den Praxisübernah-
mevertrag und gegebenenfalls den
Miet- und Gesellschaftervertrag. 

Als Sicherheiten dienen üblicherweise
eine Todesfallabsicherung in Darle-
henshöhe und Darlehenslaufzeit, die
Abtretung der KZV-Einnahmen und
eine Vereinbarung über die Raumsiche-
rungsübereignung des materiellen Pra-
xiswertes. Es sollte unbedingt beachtet
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werden, dass von der Bank keine Sicher-
heiten in Form von Bürgschaften gefor-
dert werden. 

Berechnung des Praxiswertes durch
einen Steuerberater
Die Wahl eines Fachberaters mit spezi-
fischen Kenntnissen im Bereich Zahn-
medizin sollte direkt nach dem Be-
schluss einer Existenzgründung erfol-
gen. Ein kundiger Steuerberater wird in
seine Bewertung neben dem materiel-
len und immateriellem Wert einer Pra-
xis auch die vorhandenen betriebswirt-
schaftlichen Abläufe einfließen lassen.

Rechtliche Absicherung durch einen
Rechtsanwalt
Um sicherzugehen, keine rechtlichen
Fehler zu machen, sollte bei der Exis-
tenzgründung unbedingt ein Rechts -
anwalt hinzugezogen werden. Wichtig
hierbei: Je genauer die sich stellenden
Fragen definiert sind, je genauer kann
die Antwort eines Rechtsanwalts sein.
Es ist also unabdingbar, alle wichtigen
Dokumente schon vor dem ersten Bera-
tungstermin zusammenzustellen. Dazu
gehören das Niederlassungskonzept
und alle zu überprüfenden Verträge. Im
Mietvertrag sollten Bedingungen wie
Mietlaufzeit oder Mietoptionen unter
die Lupe genommen werden. Auch
Schlüsselthemen im Praxisübernahme-
vertrag, wie zum Beispiel Fragen der 
Gewährleistung, Patientenkartei oder
Kündigung des Ehegattenvertrages
durch den Praxisabgeber, sollten sorg-
fältig geprüft werden. Ist eine Praxisge-
meinschaft geplant, müssen die ver-
traglichen Regelungen feststehen und
unterzeichnet sein, bevor Mietverträge,

Kaufverträge oder Darlehensverträge
unterschrieben werden.

Zulassungsantrag bei der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung
Bei der Praxisneugründung oder Praxis-
übernahme sollten vorab mit dem zu-
ständigen Ansprechpartner der KZV die
nötigen Voraussetzungen geklärt wer-
den. Dies setzt die beschriebenen Über-
legungen zu den Standortkriterien (wie
Bevölkerungs- und Altersstatistik in
Verbindung zur Konkurrenzsituation)
voraus. Außerdem sollte die aktuelle
Versorgungssituation betrachtet und
deren Auswirkungen auf den Honorar-
verteilungsmaßstab (HVM) berücksich-
tigt werden.

Üblicherweise finden bei der Standes-
organisation pro Kalenderjahr vier bis
sechs Sitzungen statt, bei denen über
Zulassungsanträge entschieden wird.
Diese werden zu Anfang des Jahres fest-
gelegt. Die jeweilige Einreichungsfrist

von drei bis vier Wochen ist vom Bun-
desland abhängig. Voraussetzung für
eine Zulassung als Vertragszahnarzt
gem. Z-ZV §§ 18-24 ist aber in allen 
Bundesländern die Approbation, das
Absolvieren einer zweijährigen Vorbe-
reitungszeit und die Eintragung im
Zahnarztregister. Die Kosten dafür lie-
gen bei ca. 1.000 Euro. Und noch ein
Tipp: In den ersten beiden Jahren nach
Niederlassung besteht die Möglichkeit
der Befreiung vom Qualitätsmanage-
ment. Eine Chance für all jene, die sich
erst später mit diesem Aspekt in ihrer
Praxis befassen möchten.

Mitgliedschaft bei der 
Landeszahnärztekammer
Die Aufgabe der Zahnärztekammer ist
es, neben der Erfüllung der ihnen zuge-
wiesenen staatlichen Aufgaben auch
als Interessenvertretung ihrer Mitglie-
der zu fungieren. Die Mitgliedschaft ist
für alle Zahnärzte in Deutschland zwin-
gend. Der Kammerbeitrag ist von Kam-
mer zu Kammer unterschiedlich und
liegt bei maximal 300 Euro im Quartal.
Eine Zahnärztekammer bietet unter an-
derem Fortbildungsangebote für ihre
Mitglieder und deren Mitarbeiter an.
Sie sorgt für die berufsständische Al-
tersversorgung durch Versorgungs-
werke. Voraussetzung ist die Eintra-
gung ins Zahnärzteregister. 

Gründungszuschuss der 
Agentur für Arbeit
Der Gründungszuschuss der Agentur
für Arbeit ist zum 1. August 2006 ge-
schaffen worden. Mit ihm werden nur
Personen unterstützt, die auch tatsäch-
lich mindestens einen Tag arbeitslos
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waren. Eine Sonderregelung gilt bei ei-
gener Kündigung des Arbeitnehmers
ohne wichtigen Grund. Sie erhalten
über einen Zeitraum von drei Monaten
eine sogenannte Sperrzeit. 

Die Beantragung des Gründungszu-
schusses erfolgt über das Arbeitslosen-
geld. Die Höhe beträgt etwa 60 Prozent
des durchschnittlichen Bruttolohns der
letzten zwölf Monate zuzüglich 300
Euro (Pauschale) in den ersten neun
Monaten nach Existenzgründung. Der
Gründungszuschuss ist steuerfrei.
Seine zeitliche Begrenzung liegt bei
maximal 15 Monaten oder bei einer
Summe von 18.000 Euro. Die Tragfähig-
keit des Existenzgründungskonzeptes
ist durch die positive Stellungnahme ei-
ner fachkundigen Stelle (wie Steuerbe-
rater, Unternehmensberater) zu be-
scheinigen. Wichtig zu wissen: ab Ende
2011 wird der Gründungszuschuss nur
noch nach dem Ermessen der Arbeits-
ämter bezahlt. Ein Rechtsanspruch auf
Förderung besteht dann nicht mehr.

Abfrage bei der Baurechtbehörde
Bei der Praxisneugründung sollte in Be-
zug auf einen abzuschließenden Miet-
vertrag oder des Immobilienerwerbes
die Nutzungsgenehmigung der zustän-
digen Baurechtsbehörde eingeholt
werden. Bei Praxisübernahmen gibt es
häufig einen Bestandsschutz.

Eintritt ins Versorgungswerk
Die Zahnärzteversorgung ist eine
Pflicht versorgung für alle berufstätigen

Zahnärzte im Bundesgebiet. Die Durch-
schnittsabgabe dafür bezieht sich wie
im gesetzlichen Rentensystem auf 19,9
Prozent der Einkünfte. In manchen Bun-
desländern ist es möglich, den Mindest-
beitrag für zwei Jahre nach der Erstnie-
derlassung zu reduzieren. Im Versor-
gungswerk Sachsen beispielsweise
kann die Durchschnittsabgabe auf etwa
100 Euro monatlich gesenkt werden, im
Versorgungswerk Tübingen auf etwa 15
Prozent der üblichen Summe.

Abschluss von Versicherungen
Der Start in die eigene Praxis bedeutet
auch die Beschäftigung  und Auseinan-
dersetzung mit den notwendigen Versi-
cherungen. 

Als zukünftiger Unternehmer sind eine
Berufshaftpflichtversicherung sowie
eine Praxisrechtsschutzversicherung
für alle grundsätzlichen Risiken sinn-
voll. Praxisübernehmer müssen zusätz-
lich die bestehende Praxisinhaltsversi-

cherungen übernehmen, können aber
binnen vier Wochen nach Übernahme
von einem Sonderkündigungsrecht Ge-
brauch machen. Wird eine Praxisaus-
fallversicherung abgeschlossen, soll-
ten Elementarrisiken inkludiert wer-
den, da die Beiträge sonst nicht als
Betriebsausgabe anerkannt werden. 

Zur privaten Absicherung empfiehlt
sich eine Risikolebensversicherung in
benötigter Darlehenshöhe und mit des-
sen Laufzeit. Der anstehende Wechsel
der gesetzlichen Krankenversicherung
in den Status freiwillig gesetzlich Ver-
sicherter oder Privatversicherter sollte
vorab auf die jeweiligen Optionstarife
der Versicherungen abgestimmt wer-
den. 

Strukturiertes Vorgehen sichert 
den Erfolg
Bei all den Aufgaben einer Existenz-
gründung zeigt sich: Strukturiertes
Vorgehen sichert den Erfolg. Je moti-
vierter, zeitlich geordneter und früh-
zeitiger die Fragen rund um eine neue
Praxis mit professioneller Begleitung
angegangen werden, je nachhaltiger
und erfolgreicher wird der Weg sein,
auf dem Gründer sich bewegen .
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